
Änderungsantrag Nr.
TE021 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im Abschnitt B §2 Absatz 2 die Wörter "3 € pro 
Monat" in "1/12 pro Monat des für dieses Mitglied zu zahlenden 
Jahresbeitrags" zu ändern. 

Begründung

Alte Fassung: 

Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 € pro Monat zu berechnen. Die 
Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet.

Neue Fassung: 

Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 1/12 pro Monat des für dieses 
Mitglied zu zahlenden Jahresbeitrags zu berechnen. Die Berechnung 
des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall monatsgenau, beginnend 
mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt stattfindet.

Auch ein Mitglied mit ermäßigtem Beitrag müßte laut der aktuellen 
Fassung 3€ pro Monat bezahlen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen 
Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Beitragsermäßigung_II (nicht eingereicht!) 
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